
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

S i t z u n g s v o r l a g e 2 5 / 0 0 7 3 / 2 0 2 6

Beratung Status Sitzungstag Behandlung
Jugendhilfeausschuss öffentlich 29.06.2026 Vorberatung
Kreistag öffentlich 17.07.2026 Entscheidung

Beratungspunkt:

Satzung für das Kreisjugendamt des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Sachverhalt:

Auf Grund geänderter gesetzlicher Bestimmungen zur Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses,
wonach diesem je eine Vertretung der zuständigen Arbeitsagentur und des zuständigen Jobcenters als
beratende Mitglieder angehören, ist eine entsprechende Anpassung der Satzung für das Jugendamt des
Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim erforderlich. Weiterhin wird die Jugendamtssatzung
redaktionell an die neue Geschäftsordnung des Kreistages sowie an die neu gefasste
Entschädigungssatzung des Landkreises angepasst.

Die vorzunehmenden Änderungen an der Jugendamtssatzung können dem in der Anlage befindlichen
Entwurf entnommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die vorgelegte Satzung für das Jugendamt des
Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim zu beschließen. Die Satzung ist Bestandteil des
Beschlusses. Gemäß der Satzung finden die Regelungen der Geschäftsordnung des Kreistages für den
Geschäftsgang des Jugendhilfeausschusses Anwendung.

Anlagen:

Entwurf der Satzung für das Kreisjugendamt des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim für die
Wahlperiode 2026/2032

Satzung zur Regelung der Entschädigung für Mitglieder des Kreistages und der Bestellung und
Entschädigung sonstiger ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung)


